
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Stadt Freiburg 
Herrn Oberbürgermeister Martin Horn 
Rathausplatz 2-4  
79098 Freiburg  
 

Per E-Mail an: rsk-ratsbuero@stadt.freiburg.de     

 

Freiburg, 30.04.2026 

 

Anfrage nach §24 Abs. 4 GemO zu Sachthemen außerhalb von Sitzungen 
hier: 
Freiburger Landstraße Tiengen – Anfrage zu Baumängeln, Gutachten und 
Gewährleistung 

 

 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

 

im September 2025 wurde im Bereich der Freiburger Landstraße im Ortsteil Tiengen 
eine mehrmonatige Vollsperrung zur Durchführung von Sanierungsarbeiten 
vorgenommen. 

Die Freiburger Landstraße war während der Bauzeit teilweise vollständig gesperrt. Die 
eingerichtete Umleitungsstrecke führte dabei zu erheblichen Verkehrsbelastungen für 
die Anwohnerinnen und Anwohner sowie den überörtlichen Verkehr. 

Im Anschluss an die zunächst abgeschlossenen Arbeiten wurde festgestellt, dass die 
Fahrbahn deutliche Unebenheiten sowie eine schwammige, wellige Beschaffenheit 
aufwies. Aufgrund dieser Mängel wurde laut Ortsverwaltung ein Gutachten beauftragt, 
welches erhebliche Ausführungsfehler bestätigte. In der Folge ist eine erneute Öffnung 
der Straße sowie eine Nachbesserung erforderlich. 

Diese erneuten Arbeiten sollen nun in den Pfingstferien über einen Zeitraum von zwei 
bis drei Wochen erfolgen. Damit ist erneut mit einer vollständigen Sperrung der 
Freiburger Landstraße sowie erheblichen Belastungen für Anwohnerinnen, Anwohner 
und Verkehrsteilnehmende durch Lärm, Staub und Einschränkungen zu rechnen. 

Vor diesem Hintergrund bitten wir um Beantwortung folgender Fragen: 

1. Wer ist für die festgestellten Baumängel verantwortlich?  
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2. Auf welcher vertraglichen und rechtlichen Grundlage wurde das Gutachten 
beauftragt, und zu welchem Ergebnis ist dieses gekommen?  
 

3. Wer trägt die Kosten für die nun notwendige Mangelbeseitigung sowie die 
erneute Vollsperrung? 
 

4. Greifen in diesem Fall Gewährleistungs- oder Haftungsansprüche gegenüber 
dem ausführenden Unternehmen? 
 

5. Welche Maßnahmen werden ergriffen, um sicherzustellen, dass die 
anstehenden Nachbesserungsarbeiten fachgerecht und dauerhaft mängelfrei 
ausgeführt werden?  

Wir bitten um eine zeitnahe und detaillierte Stellungnahme. 

 

Mit freundlichen Grüßen                    

                                                     

   

Kai Veser     Petra Zimmermann Erwin Wagner 

Fraktionsvorsitzender Stellv. Fraktionsvorsitzende Stadtrat 

der Freien Wähler der Freien Wähler          der Freien Wähler 

 


